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RS OGH 1982/3/2 5Ob696/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1982

Norm

ABGB §914 IIIi

ABGB §932 I

ABGB §1052 B1

ABGB §1052 C

Rechtssatz

Die Vereinbarung, daß Gewährleistungsansprüche den Vertragspartner nicht berechtigten, seine Gegenleistung

zurückzuhalten, drängt ihn diesbezüglich zwar in die Position eines Vorleistungsp7ichtigen und verweist ihn auf die

aktive Geltendmachung dieser Ansprüche, schließt aber eine gerechtfertigte Zurückhaltung der Gegenleistung zur

Sicherung der Gewährleistungsansprüche dann nicht aus, wenn die Voraussetzungen des § 1052 Satz 2 ABGB

("Unsicherheitseinrede") vorliegen.
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